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Grafen1) und sieben sonstigen Angehörigen des Herrenstandes2) 
vierundzwanzig Ritter und Ministerialen3) gegenüberstehen, daß 
ihre Zahl die Gesamtheit der anderen Empfänger überhaupt 
übertrifft. In den Augen des Königs hatte sich die bereits unter 
dem Vater beginnende Verschiebung des Schwerpunktes in der 
Untertanenschaft durchgesetzt. Das Bekenntnis, an wessen Gedeih 
und Verderb sich der Hof gebunden fühlte, ist eindeutig geworden. 
Wenn erst einmal die Diplome Heinrichs IV. in der Monumenten­
ausgabe vorliegen, wird man noch genauer sehen, einzelne 
Perioden fassen können, die sich von der in den Anmerkungen ge­
gebenen Regestenliste nur andeutungsweise abheben.

Heinrich V. gestattet uns kaum von einer Fortsetzung der väter­
lichen oder großväterlichen Politik zu sprechen. Aber mit seinen 
fünf Urkunden für Einzelempfänger in Deutschland, für den 
Pfalzgrafen Otto von Bayern4), den Grafen Otto von Wittels- 
bach5), den Ministerialen Eberhard6) und die untitulierten Wich- 
mann7) und Hedenric8) läßt sich überhaupt nicht viel anfangen. 
Eher sind Schlüsse aus der Tatsache erlaubt, daß unter seiner 
Regierung wieder Italiener9) in erheblicherem Maße beteiligt 
sind. Die beiden von Lothar III. beschenkten Ministerialen Konrad 
von Hagen16) und Gevehard von Lochtum11) sagen nur negativ 
über die Haltung dieses Herrschers etwas aus.

Haben wir versucht darzustellen, wer jeweils der königlichen 
Gnade teilhaftig und wie die Empfänger unter wechselnden Ge= 
sichtspunkten nach Stand und Herkunft ausgewählt, bevorzugt 
oder zurückgesetzt wurden, so ergibt sich weiter die Frage, ob 
besonderer Anlaß, etwa das konkrete Verdienst des einzelnen Be­
schenkten, das Bild gestaltete. Soweit die Rechtshandlung über­
haupt begründet wird, was keineswegs Regel war, müssen wir 
uns im allgemeinen mit einer farblosen Kennzeichnung des Ver= 
haltens auf der Empfängerseite begnügen. Genannt werden da
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